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BEKANNTMACHUNG	 Zweckverband zur Wasserversorgung
		  der Walberngrüner Gruppe

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Walberngrüner Gruppe 

(Wasserabgabesatzung – WAS –) vom 21. November 2025

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis Abs. 
3 der Gemeindeordnung (GO), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 (GVBl S. 573) geän-
dert worden ist, erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Walberngrüner Gruppe folgende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) 	Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Wasserversorgung für das Gebiet der Gemeindeteile Gösmes, 
Kriegsreuth und Rappetenreuth der Stadt Helmbrechts und der 
Gemeindeteile Bromenhof, Eppenreuth, Grünlas, Hetzenhof, 
Hintererb, Hohenreuth, Horbach, Hüttenbach, Mesethmühle, 
Oberweißenstein, Rappetenreuth, Schindelwald, Schlockenau, 
Vollauf, Vollaufmühle, Vordererb, Walberngrün, Weidmes, Wei-
ßenstein und Zegast des Marktes Grafengehaig.

(2) 	Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt 
der Zweckverband.

(3) 	Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentli-
chen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, 
soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.

§ 2
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) 	1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-
buchrechts handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische Festle-
gungen sind zu berücksichtigen.

(2) 	1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung ei-
nes Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgen-
de Bedeutung:

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasser-
versorgungsgebiet, von denen die 
Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse 
(= Hausanschlüsse)

sind die Wasserleitungen von der Ab-
zweigstelle der Versorgungsleitung bis 
zur Übergabestelle; sie beginnen mit 
der Anschlussvorrichtung und enden 
mit der Hauptabsperrvorrichtung.

Gemeinsame Grund-
stücksanschlüsse  
(verzweigte  
Hausanschlüsse)

sind Hausanschlüsse, die über Privat-
grundstücke (z. B. Privatwege) verlau-
fen und mehr als ein Grundstück mit 
der Versorgungsleitung verbinden.

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnah-
me aus der Versorgungsleitung, um-
fassend Anbohrschelle mit integrier-
ter oder zusätzlicher Absperrarmatur 
oder Abzweig mit Absperrarmatur 
samt den dazugehörigen technischen 
Einrichtungen.

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grund-
stück, mit der die gesamte nachfol-
gende Wasserverbrauchsanlage ein-
schließlich Wasserzähler abgesperrt 
werden kann.

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlus-
ses hinter der Hauptabsperrvorrich-
tung im Grundstück/Gebäude.

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des 
durchgeflossenen Wasservolumens. 
Absperrventile und Wasserzählerbü-
gel sind nicht Bestandteile der Was-
serzähler.

Anlagen des  
Grundstückseigentümers  
(=Verbrauchsleitungen)

sind die Gesamtheit der Anlagenteile 
in Grundstücken oder in Gebäuden 
hinter der Übergabestelle; als solche 
gelten auch Eigengewinnungsanlagen, 
wenn sie sich ganz oder teilweise im 
gleichen Gebäude befinden.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) 	Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein be-
bautes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutz-
bares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasser-
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versorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert 
wird.

(2) 	1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlos-
sen werden. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet 
weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften 
nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt 
oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 3Wel-
che Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen wer-
den, bestimmt der Zweckverband. 4Rohwasser- und Fernwasser-
leitungen stellen keine zum Anschluss berechtigenden Versor-
gungsleitungen dar.

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an 
eine bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasser-
versorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband er-
hebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen 
erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt 
die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhän-
gen, und leistet auf Verlangen Sicherheit.

(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und 
den Betrieb von Wärmepumpen. 2Der Zweckverband kann fer-
ner das Anschluss- und Benutzungsrecht ausschließen oder ein-
schränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trink-
wasserqualität erforderlich ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung 
von Löschwasser.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) 	1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffent-
liche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschluss-
zwang). 2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) 	1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Was-
ser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus 
dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes 
Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gar-
tenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum Wäschewaschen 
verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 4Ver-
pflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. 5Sie haben auf Verlangen des Zweckverbandes die 
dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

(3) 	Vom Benutzungszwang ausgenommen sind auf Antrag für den 
Einzelfall Wärmepumpenanlagen und Feldbrunnen zur Bereg-
nung von landwirtschaftlichen Flächen außerhalb von bauli-
chen Grundstücken.

§ 6
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) 	1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksich-
tigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 
2Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich beim Zweckverband einzureichen.

(2) 	Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) 	1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen be-
stimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit 
das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumut-
bar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der 
Volksgesundheit entgegenstehen. 2Gründe der Volksgesundheit 
stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere 
entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teil-
bedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaf-
fenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit 

solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen Was-
serversorgung gewährleistet wird.

(2) 	§ 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(3) 	Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen 
und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(4) 	1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstückseigentümer dem Zweckver-
band Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche An-
lage nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 
weiterbetrieben werden soll. 2Er hat durch geeignete Maßnah-
men sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage 
keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz 
möglich sind. 3Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser aus 
der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigen-
gewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein 
Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regen-
auffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik er-
forderlich.

§ 8
Sondervereinbarungen

(1) 	Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt 
oder verpflichtet, so kann der Zweckverband durch Vereinba-
rung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2) 	1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entspre-
chend. 2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Ab-
weichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 9
Grundstücksanschluss

(1) 	1Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, 
angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abge-
trennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädigun-
gen geschützt sein.

(2) 	1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Füh-
rung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Er be-
stimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschlie-
ßen ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine 
berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll 
der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentü-
mers nachträglich geändert oder soll ein weiterer Grundstücks-
anschluss hergestellt werden, so kann der Zweckverband ver-
langen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kos-
tentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt 
werden.

(3) 	1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzun-
gen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu 
schaffen. 2Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine an-
gemessene Frist setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine 
Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen.

(4) 	Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Be-
schädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das Un-
dichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüg-
lich dem Zweckverband mitzuteilen.

§ 10
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 	1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung 
der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Was-
serzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem 
anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist 
er neben dem anderen verpflichtet.

(2) 	1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestim-
mungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage 
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und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass 
Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versor-
gungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des 
Trinkwassers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss wasserver-
brauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr 
des Grundstückseigentümers.

(3) 	1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage 
des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss 
genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewähr-
leisten. 3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach 
den Angaben des Zweckverbandes zu veranlassen.

§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung der 
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 	1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder 
wesentlich geändert wird, sind beim Zweckverband folgende 
Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

	 a.	 eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstücks-
eigentümers und ein Lageplan,

	 b.	 der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,

	 c.	 Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,

	 d.	 im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 
Mehrkosten.

	 2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckver-
band aufliegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen 
sind von den Bauherren und den Planfertigern zu unterschrei-
ben.

(2) 	1Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, 
so erteilt der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und 
gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustim-
mungsvermerk zurück. 3Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt 
er dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene 
Frist zur Berichtigung. 4Die geänderten Unterlagen sind sodann 
erneut einzureichen. 5Die Zustimmung und die Überprüfung 
befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den aus-
führenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Ver-
antwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung 
und Ausführung der Anlagen.

(3) 	1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zu-
stimmung des Zweckverbandes begonnen werden. 2Eine Ge-
nehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, 
bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zu-
stimmung unberührt.

(4) 	1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch den Zweckverband oder durch ein Installa-
tionsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis 
des Zweckverbandes oder eines anderen Wasserversorgungsun-
ternehmens eingetragen ist. 2Der Zweckverband ist berechtigt, 
die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an 
Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit 
vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes verdeckt werden; 
andernfalls sind sie auf Anordnung des Zweckverbandes freizu-
legen.

(5) 	1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der An-
lage bei dem Zweckverband über das Installationsunternehmen 
zu beantragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungs-
netz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband 
oder seine Beauftragten.

(6) 	Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckver-
band Ausnahmen zulassen.

§ 12
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 	1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstücks-
eigentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 
2Er hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen 
und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) 	Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Zweckver-
band berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verwei-
gern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) 	1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der An-
lage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz über-
nimmt der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit 
der Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Män-
gel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstel-
len.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1) 	1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Be-
auftragten des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszu-
weisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen 
der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, 
soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen 
und zum Wechseln der Wasserzähler, zum Erstellen von Grund-
stücks- und Geschossflächenaufmaßen und zur Prüfung, ob die 
Vorschriften dieser Satzung und die von dem Zweckverband auf-
erlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich 
ist. 2Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen 
Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten 
Personen des Zweckverbandes berechtigt, zu angemessener Ta-
geszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Woh-
nungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 
3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grund-
stücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt.

(2) 	1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, 
alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckver-
band mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leis-
tung wesentlich erhöht.

(3) 	Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem 
Zweckverband für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine 
Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen 
sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung

(1) 	1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung 
von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grund-
stück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzu-
lassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Wasserversorgung erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur 
Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen oder 
anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Mög-
lichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist. 3Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten 
würde.

(2) 	Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu be-
nachrichtigen.

(3) 	1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn 
nicht mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat der 
Zweckverband zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht aus-
schließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) 	Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl des Zweckver-
bandes die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie 
noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht un-
zumutbar ist.

(5) 	Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfest-
stellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind.
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§ 15
Art und Umfang der Versorgung

(1) 	1Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- 
und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Er 
liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der 
Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versor-
gungsgebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.

(2) 	1Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördli-
chen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik 
zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen zwingend erforderlich ist. 2Der Zweckverband wird 
eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern 
nach Möglichkeit mindestens zwei Monate vor der Umstellung 
schriftlich bekannt geben und die Belange der Anschlussneh-
mer möglichst berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentümer 
sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänder-
ten Verhältnissen anzupassen.

(3) 	1Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Be-
schränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausan-
schlusses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange der 
Zweckverband durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, 
bestehenden oder drohenden Wassermangel oder sonstige tech-
nische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihm 
nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. 3Der 
Zweckverband kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig 
und zeitlich beschränken oder unter Auflagen und Bedingungen 
gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benut-
zungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist. 4Der 
Zweckverband darf ferner die Lieferung unterbrechen, um be-
triebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt 
der Zweckverband Absperrungen der Wasserleitung vorher öf-
fentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Umfang 
und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.

(4) 	1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für 
die angeschlossenen Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung 
von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen 
Zustimmung des Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, 
wenn nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen.

(5) 	Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit 
des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sons-
tige technische oder wirtschaftliche Umstände, die der Zweck-
verband nicht abwenden kann, oder auf Grund behördlicher 
Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer 
kein Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebüh-
ren zu.

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der 

Wasserleitung für Feuerlöschzwecke

(1) 	Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse ein-
gerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten ein-
schließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwi-
schen dem Grundstückseigentümer und dem Zweckverband zu 
treffen.

(2) 	1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern 
ausgerüstet. 2Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar 
sein.

(3) 	1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die 
Anordnungen des Zweckverbandes, der Polizei und der Feuer-
wehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer 
ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feu-
erlöschen zur Verfügung zu stellen. 2Ohne zwingenden Grund 
dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen.

(4) 	1Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versorgungs-
leitungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusper-
ren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer 
steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 

Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen

(1) 	1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu 
sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Zweck-
verband zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen 
Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers beizubringen. 3Über die Art der 
Wasserabgabe entscheidet der Zweckverband; er legt die weite-
ren Bedingungen für den Wasserbezug fest.

(2) 	Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnom-
men werden soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen 
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfü-
gung und setzt die Bedingungen für die Benutzung fest.

§ 18
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) 	1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Be-
nutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle

	 1.	 der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 
des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden 
von dem Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrich-
tungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht 
worden ist,

	 2.	 der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit dem 
Zweckverband oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsge-
hilfen verursacht worden ist,

	 3.	 eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder 
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertre-
tungsberechtigten Organs des Zweckverbandes verursacht 
worden ist.

 		 2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei 
vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) 	Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstücks-
eigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 
weiterleitet, haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen 
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unre-
gelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grund-
stückseigentümer.

(3) 	1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstücks-
eigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasser-
versorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. 2Der Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstücks-
eigentümern auf Verlangen über die mit der Schadensverur-
sachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind 
oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können 
und seine Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 
erforderlich ist.

(4) 	Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.

(5) 	Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen.

§ 19
Wasserzähler

(1) 	1Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 2Die Lie-
ferung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, 
Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe 
des Zweckverbandes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der 
Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung 
hat der Zweckverband so zu verfahren, dass eine einwandfreie 
Messung gewährleistet ist; er hat den Grundstückseigentümer 
zuvor anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren.

(2) 	1Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies 
ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung mög-
lich ist. 2Der Zweckverband kann die Verlegung davon abhängig 
machen, dass der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die 
Kosten zu übernehmen.
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(3) 	1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein 
Verschulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und Stö-
rungen dieser Einrichtungen dem Zweckverband unverzüglich 
mitzuteilen. 3Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und 
Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

(4) 	1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Zweck-
verbandes möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Ver-
langen des Zweckverbandes vom Grundstückseigentümer selbst 
abgelesen. 2Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler 
leicht zugänglich sind.

§ 20
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) 	Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigen-
tümer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner 
Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn

	 1.	 das Grundstück unbebaut ist oder
	 2.	 die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen 

erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter be-
sonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder

	 3.	 kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzäh-
lers vorhanden ist.

(2) 	Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu hal-
ten.

§ 21
Nachprüfung der Wasserzähler

(1) 	1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung 
der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichge-
setzes verlangen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag 
auf Prüfung nicht beim Zweckverband, so hat er diesen vor An-
tragstellung zu benachrichtigen.

(2) 	Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung 
der Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstücks-
eigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls 
die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschreitet.

§ 22
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs

(1) 	Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweck-
verband unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Ebenso ist dem 
Zweckverband jede Adressänderung (Rechnungsadresse) mitzu-
teilen.

(2) 	Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug 
aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so 
hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbe-
zugs schriftlich dem Zweckverband zu melden.

(3) 	Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er beim Zweckverband Befreiung 
nach § 6 zu beantragen.

§ 23
Einstellung der Wasserlieferung

(1) 	Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder 
teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentü-
mer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasser-
versorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die 
Einstellung erforderlich ist, um

	 1.	 eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen 
oder Anlagen abzuwenden,

	 2.	 den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern 
oder

	 3.	 zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, stören-
de Rückwirkungen auf Einrichtungen des Zweckverbandes 
oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwas-
sers ausgeschlossen sind.

(2) 	1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Zweck-
verband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstel-
lung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen 
und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigen-
tümer seinen Verpflichtungen nachkommt. 3Der Zweckverband 
kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 
androhen.

(3) 	Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder auf-
zunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1) 	Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung (GO) für den 
Freistaat Bayern kann mit Geldbuße bis zu 2500 Euro belegt wer-
den, wer vorsätzlich

	 1.	 den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang 
in § 5 zuwiderhandelt,

	 2.	 eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 
und 2 festgelegten oder hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, 
Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,

	 3.	 entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit 
den Installationsarbeiten beginnt,

	 4.	 gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeord-
neten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote 
verstößt.

(2) 	Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt.

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

(1) 	Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall 
erlassen.

(2) 	Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vor-
schriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes.

§ 26
Inkrafttreten

(1) 	Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) 	Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesatzung vom 07.11.1996 mit 
allen Änderungen außer Kraft.

Grafengehaig, 21. November 2025
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Walberngrüner Gruppe
Burger
Verbandsvorsitzender

BEKANNTMACHUNG	  Amt für Ländliche Entwicklung
� Oberfranken

Gemeinsame Bekanntgabe für die Gemeinden 
Neudrossenfeld und Harsdorf

Flurneuordnung Waldau
Gemeinde Neudrossenfeld und Harsdorf, Landkreis Kulmbach

Zusammenlegungsplan nach § 97 Flurbereinigungsgesetz - FlurbG -
Beteiligung der Öffentlichkeit - Planentwurf -

Bekanntgabe

Die Teilnehmergemeinschaft Waldau hat in dem Verfahren Flur-
neuordnung Waldau den Entwurf der Änderung von Baumaßnah-
men zum Zusammenlegungsplan nach § 97 FlurbG erarbeitet.
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Die diesbezügliche Bekanntmachung der Teilnehmergemeinschaft 
sowie der Entwurf der Änderung des Planes, bestehend aus der Kar-
te zum Plan und dem Textteil (Erläuterungsbericht, Anlagen- und 
Maßnahmenverzeichnis) sowie die Entwurfsunterlagen des beauf-
tragten Ingenieurbüros, liegen zur Einsichtnahme für alle Interes-
sierten in der Zeit vom 08.12.2025 mit 02.01.2026 in der Verwaltung 
der Gemeinde Neudrossenfeld, Adam-Seiler-Straße 1, 95512 Neu-
drossenfeld, nieder und können dort während der Dienststunden 
eingesehen werden.

Die Unterlagen können auch unter folgendem Link auf der Home-
page der Gemeinde Neudrossenfeld unter der Rubrik Bauen & 
Wirtschaft/Flurneuordnung Waldau eingesehen werden: https://
www.neudrossenfeld.de/index.php?id=75

Bamberg, 24. November 2025
Der Vorsitzende des Vorstands der
Teilnehmergemeinschaft Waldau
Siegfried Käb
Baurat

BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Harsdorf

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 
in der Gemeinde Harsdorf 

(Hundesteuersatzung – HStS)

vom 01. Dezember 2025

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) er-
lässt die Gemeinde Harsdorf folgende Satzung:

§ 1
Steuertatbestand

1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeinde-
gebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von

1.	Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a.	Hunden in Tierhandlungen,

b.	Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehalte-
nen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke gehalten 
werden,

2.	Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samari-
terbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-
hilfe oder des Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich der 
Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben 
dienen,

3.	Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,

4.	Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Ge-
folges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Ange-
hörigen gehalten werden,

5.	Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer 
oder berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik 
Deutschland gehalten werden,

6.	Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 
Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,

7.	Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen be-
standen haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den 
Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung ste-
hen,

8.	Hunden, die eine Prüfung zur Feststellung der Eignung und Zu-
verlässigkeit im Anzeigen verendeten Schwarzwilds bestanden 
haben, als sogenannter ASP-Kadaver-Suchhund in einem Hunde-
gespann Mitglied in der Bayerischen ASP-Kadaver-Suchhunde-
Bereitschaftsstaffel des Landesamts für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit sind und für die Vorbeugung vor beziehungswei-
se Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest zur Verfügung 
stehen,

9.	Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind.

§ 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) 	1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, 
wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 
Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als 
Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwah-
rung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 
4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.

(2) 	Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hun-
de, sind sie Gesamtschuldner.

(3) 	Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für 
die Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) 	Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weni-
ger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr 
erfüllt werden.

(2) 	1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hun-
des, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstan-
den und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter 
ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere 
Steuerpflicht für den anderen Hund. 2Tritt in den Fällen des 
Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hun-
des ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsicht-
lich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem 
Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz 
für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen 
oder veräußerten Hund gegolten hat.

(3) 	1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines 
Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalender-
jahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist 
die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser 
Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zah-
len hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) 1Die Steuer beträgt

	 für den ersten Hund................................................................45 Euro,

	 für jeden weiteren Hund........................................................85 Euro,

	 für jeden Kampfhund............................................................750 Euro.

	 2Hunde für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind 
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.

(2) 	1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifi-
scher Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tie-
ren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen 
von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit 
anderen Hunden.

(3) 	1Der erhöhte Steuersatz nach Abs. 1 entfällt bei Tatbeständen 
nach § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit mit Beginn des Kalenderjahres, 
in dem eine Bescheinigung ausgestellt wurde. 2Bei Fällen nach 
§ 1 Abs. 3 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggres-
sivität und Gefährlichkeit entsteht der erhöhte Steuersatz rück-
wirkend zum 01. Januar des Jahres, in dem die Eigenschaft als 
Kampfhund festgestellt wird. 
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§ 6
Steuerermäßigungen

(1) 	1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für

	 1.	 Hunde, die in Einöden und Weilern gehalten werden. 2Als 
Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 
m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
Als Weiler gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwesen, die 
zusammen nicht mehr als 300 Einwohner zählen und deren 
Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohnge-
bäude entfernt sind.

	 2.	 Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-
bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben.

	 2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen 
Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind sowohl 
die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 
2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt.

(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgaben-
ordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen 
Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom 
Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich 
die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel 
des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird längstens für die 
ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den 
Haushalt gewährt.

§ 7
Züchtersteuer

(1) 	1Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der 
gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse in 
der Form der Züchtersteuer erhoben. 2§ 2 Nr. 7 bleibt unberührt.

(2) 	1Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken 
gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5. 2§ 5 Satz 3 
gilt entsprechend.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für 

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

(1) 	1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag 
ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 
Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Vor-
aussetzungen für die Steuervergünstigung darzulegen und auf 
Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für 
die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Ka-
lenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Ka-
lenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2) 	Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 bis 9 
und keine Steuerermäßigung gewährt.

§ 9
Entstehen der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalender-
jahres oder - wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Ka-
lenderjahres verwirklicht wird - mit Beginn des Tages, an dem der 
Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 10
Fälligkeit der Steuer

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden 
Steuer fällig am 01. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühes-
tens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.

§ 11
Anzeigepflichten

(1) 	Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, 

Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu 
einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter 
Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 

(2) 	Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn inner-
halb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie 
unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne 
des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden.

(3) 	1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb 
der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grund-
besitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, 
einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlan-
gen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter 
mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu ver-
pflichtet.

(4) 	1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräu-
ßert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandenge-
kommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde 
weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vor-
handene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.

(5) 	Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steu-
erermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Mo-
nats nach Wegfall anzuzeigen.

§ 12
Inkrafttreten

(1) 	Diese Hundesteuersatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

(2) 	Mit Ablauf des 31. Dezember 2025 tritt die Hundesteuersatzung 
vom 09.11.2022, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 46 vom 18.11.2022, 
außer Kraft.

Harsdorf, 01. Dezember 2025
Gemeinde Harsdorf 
Hübner
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Markt Marktleugast

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Steinbach“ 

mit integriertem Grünordnungsplan;
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB und frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Der Marktgemeinderat Marktleugast hat in seiner Sitzung am 
22.07.2024 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Solarpark Steinbach“ beschlossen. In der Marktgemeinderats-
sitzung am 24.11.2025 wurde der Vorentwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans „Solarpark Steinbach“ in der Fassung vom 
28.07.2025 gebilligt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
1 BauGB beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich umfasst die 
Grundstücke mit den Flurstücks-Nrn. 873, 874, 912, 913, 914 und 
Teilflächen der Grundstücke mit den Flurstücks-Nrn. 156/1, 738, 878 
und 919 der Gemarkung Marienweiher mit einer Fläche von ca. 30,3 
ha. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich auch aus dem Lage-
plan, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist. 

Der Vorentwurf in der Fassung vom 28.07.2025 sowie die Begrün-
dung mit Umweltbericht sind in der Zeit vom

15.12.2025 bis einschließlich 16.01.2026

online über die Internetseite des Marktes Marktleugast „www.
marktleugast.de“ unter der Rubrik: 

„Marktgemeinde“ – „Aktuelle Meldungen“ 



öffentlich abrufbar. Als alternative Zugangsmöglichkeit im Sinne 
des § 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 4 BauGB liegen die o.g. Unterlagen zusätz-
lich im Rathaus (Neuensorger Weg 10, 95352 Marktleugast, erster 
Stock, Raumnummer 3) während der allgemeinen Dienstzeiten aus.

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden. Diese sollen elektronisch per E-Mail an poststelle@
marktleugast.de unter Angabe des Betreffs „Solarpark Steinbach“ 
abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch auf 
anderem Weg abgegeben werden (z. B. per Post). Es wird darauf hin-
gewiesen, dass verspätet abgegebene Stellungsnahmen bei der Be-
schlussfassung unberücksichtigt bleiben können. 

Allgemeine Dienstzeiten des Rathauses:

Montag bis Freitag:	 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag:	 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-

blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 

Marktleugast, 25. November 2025
Markt Marktleugast
Uome
Erster Bürgermeister
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